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RS OGH 1986/6/18 3Ob56/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1986

Norm

EO §183

VlbgGVG §3

Rechtssatz

Das vor der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung schwebend unwirksame Meistbot zeitigt zwar Vorwirkungen, zB

hat der Meistbietende den Genehmigungsantrag an die Grundverkehrsbehörde zu stellen, aber noch keine P6icht zur

Erfüllung der noch aufschiebend bedingten Hauptleistung; insbesondere ist der Ersteher noch nicht zur Berichtigung

des noch gar nicht wirksamen Meistbotes verpflichtet.
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